
Tutzinger Ruderverein 1983 e.V. 
 

A u f n a h m e a n t r a g  
 
Ich beantrage unter Anerkennung der Satzung, der Bei-
tragsordnung sowie der Haus- und der Ruderordnung  
die Aufnahme in den Tutzinger Ruderverein 1983 e. V. 
Vom Infoblatt zur Mitgliedschaft habe ich Kenntnis 
genommen und erkläre mich einverstanden.  
 
 
(Bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen) 
 
.................................................................................................................................. 
Name  Vorname 
 
.................................................................................................................................. 
Geburtsdatum Beruf Beschäftigt bei / Schule 
 
.................................................................................................................................. 
Straße  PLZ / Wohnort 
 
................................................................................................................................................................................... 
Telefon Telefax e-mail 
 
Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Tel.-Nr. und email-Adresse  
an andere Vereinsmitglieder weitergegeben wird (z.B. Telefonliste) ja  nein  
 

Veröffentlichung meiner Tel.-Nr. und e-mail-Adresse im Internet ja  nein  
 

                              Schwimmer ja  nein  
Andere Vereinszugehörigkeit   
 
 
Datum  Unterschrift 
 
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Zustimmung des Erziehungsberechtigten erforderlich: 

 ja, ich bin einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter Mitglied im Tutzinger Ruderverein 1983 e. V. wird. 
 
 
Datum  Unterschrift 
 
Nicht vom Antragsteller auszufüllen! 

Jugendliche/r (10-18 Jahre)        Eingang (V1): 
 
Bemerkungen 

Mitglied in Ausbildung (<27 J.)    Konto (V3): 

Mitglied über 18 Jahre                 Mitgliederdatei (V3): 

Mitglied im Rentenalter               Mitgliedsausweis (V2): 

Alleinerz. mit Kind                        
 

Familienmitgliedschaft                 

 

Lichtbild 



Tutzinger Ruderverein 1983 e.V. 
 

 
 
 
Informationen zur Mitgliedschaft im TRV (Anlage zum Aufnahmeantrag) 
 
 
1. Versicherungsschutz 
 
Während der Mitgliedschaft im Tutzinger Ruderverein 1983 e.V. besteht für alle gemeldeten Vereinsmit-
glieder über den Bayerischen Landessportverband Versicherungsschutz im Rahmen der Sportunfall- und 
Haftpflichtversicherung. 
 
Die Bestimmungen zum Versicherungsvertrag und die Leistungen aus dem Vertrag bitten wir aus der Bro-
schüre  „Ihre  Sportversicherung“  zu  entnehmen. 
 
Wegen der besonderen Wichtigkeit weisen wir darauf hin, dass jeder Sportunfall innerhalb von 8 Tagen bei 
der Versicherung gemeldet sein muss; bei Unfällen mit tödlichem Ausgang muss die Meldung sofort per 
Telefon oder Telefax erfolgen. 
 
Die vom Tutzinger Ruderverein 1983 e.V. beim Bayerischen Landessportverband abgeschlossene Sport-
unfallversicherung ist als subsidiäre Versicherung zu sehen, d.h. die Mitgliedschaft bei einer Pflicht-, Er-
satz- oder Privatkasse des einzelnen Mitglieds wird vorausgesetzt. 
 
 
2. Dienste 
 
Mit der Aufnahme in den Tutzinger Ruderverein 1983 e.V. erklärt sich das Mitglied bereit, an angekündig-
ten Arbeitsdiensten teilzunehmen und den mindestens einmal im Jahr zugeteilten Tagesdienst anzutreten. 
 
 
3. Änderung des Mitgliedsstatus 
 
An alle Mitglieder, deren Mitgliedsbeitrag sich ändert: 
 
- Mitglieder, die ihre Ausbildung beendet haben oder das 27. Lebensjahr vollendet haben, werden auto-

matisch in den Erwachsenenbeitrag hochgestuft.  
Das Ende der Ausbildungszeit oder Arbeitslosigkeit ist dem Vorstand unaufgefordert und unverzüglich 
mitzuteilen. 

 
- Mitglieder, die in eine niedrigere Beitragsstufe eingestuft werden möchten (z. B. Ausbildung), müssen 

dies schriftlich mit entsprechendem Nachweis beim Vorstand beantragen. 
 
 
 
 
Tutzing, September 2008 
 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tutzinger Ruderverein 1983 e.V. 
 
 
 
 
 
 
 Ermächtigung zum Einzug von Forderungen  
 durch Lastschriften 
 
 
 
Einzugsberechtigter/Zahlungsempfänger: Name, Vorname und vollständige  
 Anschrift des Kontoinhabers: 
Tutzinger Ruderverein 1983 e.V. 
Seestraße 22   
82327 Tutzing 
   
 
   
 
   
 
 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Beträge: 

 Aufnahmegebühr/-en 

 Vereinsbeitrag/-beiträge/-umlagen 

 Sonstige fällige Beträge (z. B. für Ruderkleidung u. ä.; bitte ankreuzen, anderenfalls Erwerb nur ge-
gen Vorausüberweisung) 

bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Girokontos durch Lastschrift einzuziehen. 

 

Kto. Nr.:   

Name der Bank:   

Bankleitzahl:   

 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kre-
ditinstituts (siehe oben) keine Verpflichtung zur Einlösung. 
 

Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

 

 

 

    

Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Zahlungspflichtigen 

X
  
x X
  
x  



Tutzinger Ruderverein 1983 e.V. 
 
 
 
 
 
 

Beitragsordnung 2012 des TRV  

Jahresbeitrag: 
1. volljährige Mitglieder 200,00  € 

2. Senioren (Herren ab 65 Jahre, Damen ab 60 Jahre) 110,00  € 

3. Jugendmitglieder 100,00  € 

4. Alleinerziehende mit Kind(ern) 250,00  € 

5. Elternpaare mit Kind(ern) 350,00  € 

6. Studenten, Auszubildende, Freiwilligen Wehrdienst und Bundesfreiwilligen- 
 dienst Leistende, jeweils bis zur Vollendung des 27.Lebensjahres 100,00  € 

Aufnahmegebühren: 
1. Volljährige Mitglieder 260,00  € 

2. Studenten, Auszubildende, Freiwilligen Wehrdienst und Bundesfreiwilligen- 
 dienst Leistende, jeweils bis zur Vollendung des 27.Lebensjahres 200,00  € 

3. Alleinerziehende mit Kind(ern) 320,00  € 

4. Elternpaare mit Kind(ern) 500,00  € 

Umlage 2012: 
Im Jahr 2012 zahlen alle Mitglieder, auch die in diesem Jahr neu eintretenden, eine Umlage für 
den Bau einer neuen Bootshalle. Sie beträgt: 

1. Für volljährige Mitglieder 150,00  € 

2. Für Jugendmitglieder, Studenten, Auszubildende, Freiwilligen Wehrdienst und Bun- 
 desfreiwilligendienst Leistende, jeweils bis zur Vollendung des 27.Lebensjahres 75,00  € 

Der Beitrag ist ein insgesamt zu entrichtender Jahresbeitrag. Neu eintretende Mitglieder zahlen 
im Jahr ihres Vereinsbeitritts für jeden Monat ihrer Vereinszugehörigkeit ein Zwölftel des Jahres-
beitrages.  

War ein aufzunehmendes Mitglied bereits früher einmal Mitglied des Tutzinger Rudervereins, 
werden früher gezahlte Aufnahmegebühren angerechnet. 

Für altersbedingte Änderungen des Beitragsstatus gilt als Stichtag der 1. Januar des Jahres, in 
dem die Änderung eintritt.  

Der Vorstand kann in Härtefällen (z.B. Eintritt in den Verein oder Geburtstag gegen Ende des 
Jahres) auf schriftlichen Antrag des betreffenden Mitglieds Abweichungen von den obigen Rege-
lungen beschließen. Ermäßigungen des Jahresbeitrags nach 6. erfolgen nur bei Vorlage entspre-
chender Nachweise. 

Der Austritt aus dem Verein ist gemäß Satzung dem Vorstand schriftlich zu erklären und mit einer 
Frist von 3 Monaten nur zum Jahresende möglich. 

 
 
 
 
 

24.03.2012 


